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Einleitung 

 

Die Länder stehen vor der Herausforderung, sich mit den Potenzialen und Risiken der 
breit verfügbaren Künstlichen Intelligenz (KI) und darauf basierenden Anwendungen 
auseinanderzusetzen und deren Implikationen u. a. für schulische Prozesse zu bewer-
ten. Während in anderen europäischen und außereuropäischen Staaten auch Nut-
zungsverbote im schulischen Kontext als Reaktion auf die Veröffentlichung von Chat-
GPT ins Kalkül gezogen wurden, haben die Länder der Bundesrepublik Deutschland 
ihren Schulen von Anfang an eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit KI in 
Bildungsprozessen ermöglicht. In einem ersten Schritt wurden Empfehlungen für den 
Umgang mit KI in den Ländern veröffentlicht, Fachgespräche geführt und Fortbildungs-
angebote ausgebaut. Mit dem hier vorgelegten Papier gehen die Länder nun einen 
gemeinsamen Schritt weiter. Sie stecken für die ländergemeinsame sowie länderspe-
zifische Arbeit einen thematischen Rahmen ab, der als Orientierung für die mündige, 
altersangemessene und versierte Nutzung von KI in schulischen Bildungsprozessen, 
insbesondere für die Bildungsadministration der Länder, dienen soll. 

Dabei bauen die Länder auf wichtigen Bezugsdokumenten auf: Das Ergänzungspapier 
der Kultusministerkonferenz (KMK) „Lehren und Lernen in der digitalen Welt – die er-
gänzende Empfehlung zur Strategie ‚Bildung in der digitalen Welt‘“ (2021) thematisiert 
die vielfältigen Veränderungen kommunikativer und gesellschaftlicher Prozesse und 
Strukturen und leitet daraus Konsequenzen für eine zeitgemäße Gestaltung des Leh-
rens und Lernens ab. Die Länder haben mit dem Ergänzungspapier eine gemeinsame 
Empfehlung für die mit der digitalen Transformation verbundenen Schulentwicklungs-
prozesse und die Qualifizierung der Lehrkräfte in didaktisch-pädagogischer und tech-
nischer Hinsicht abgestimmt. Die „Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung 
zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen“ knüpft eng 
an das Ergänzungspapier der KMK aus dem Jahr 2021 an und greift dabei KI betref-
fende Spezifika auf. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusminister-
konferenz (SWK) hat zudem am 17.01.2024 das Impulspapier „Large Language Mo-
dels und ihre Potenziale im Bildungssystem“ veröffentlicht und damit aus wissenschaft-
licher Sicht Hinweise zum Umgang mit Large Language Models (LLM) in schulischen 
Bildungsprozessen gegeben. Die hier vorgelegte Handlungsempfehlung der KMK 
nimmt die Impulse der SWK auf und schreibt sie mit Blick auf konkrete Handlungs-
maßnahmen der Länder weiter. Ziel ist es, eine ländergemeinsame Position zum Um-
gang mit KI-Anwendungen in schulischen Bildungsprozessen zu finden und gemein-
same Schritte zu vereinbaren. 

Die Kommission „Bildung in der digitalen Welt“ (DigiKom) hat zur Bearbeitung der ge-
nannten Herausforderungen Anfang 2023 die Ad-hoc-AG „Künstliche Intelligenz“ ins 
Leben gerufen, in der alle sechzehn Länder vertreten sind. In ihrer bisherigen Arbeit 
hat die Ad-hoc-AG „Künstliche Intelligenz“ mithilfe wissenschaftlicher und schulprakti-
scher Expertise fünf Themenbereiche identifiziert und Fokussierungen vorgenommen. 
Die Länder betonen explizit, dass beim Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozes-
sen vor allem Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse hin zu einer zeitgemäßen 
und chancengerechten Bildung Beachtung finden sollen. 
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Themenbereich 1: Einfluss und Auswirkungen von KI auf Lernen 
und Didaktik 

Die digitale Transformation im Allgemeinen sowie KI im Besonderen haben einen tief-
greifenden Einfluss auf schulische Bildungs- und Lernprozesse. Sie können sowohl 
Schülerinnen und Schüler beim Lernen sowie Lehrkräfte in ihrer Arbeit unterstützen. 
Ein grundlegendes Verständnis der technischen Funktionsweisen sowie das Erkennen 
von Chancen, Grenzen und Risiken der neuen digitalen Möglichkeiten sind für einen 
verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang sowie für einen lernförderlichen 
Einsatz im Unterricht und beim Lernen zu Hause unabdingbar. Ziel muss es sein, 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen die neusten digitalen Entwicklungen kritisch-
reflektiert anwenden zu können, um digital mündig zu werden. Beim Lernen über KI ist 
daher relevant, die Güte der Ergebnisse von KI und deren Wirkung auch aus ethischer 
Perspektive einschätzen zu können. Über den Erwerb von Medienkompetenz werden 
Lehrkräfte in die Lage versetzt, didaktisch begründete Entscheidungen der Unterrichts-
gestaltung und Lernbegleitung mit und auch ohne KI-Technologien treffen zu können.  

Schülerinnen und Schüler können in ihrem schulischen und außerschulischen Lernen 
durch KI-Anwendungen, bspw. als persönlichen Lerntutor, als Intelligentes Tutorielles 
System oder adaptive Lernumgebung unterstützt werden. Gleichzeitig findet schuli-
sche Bildung immer im sozialen Raum und in zwischenmenschlicher Interaktion statt. 
Deswegen soll der Einsatz von KI-Anwendungen nicht zur Abschwächung des ge-
meinsamen Lernens führen.  

Lehrkräfte können durch KI-Anwendungen bei der Gestaltung von Lehr-/Lernsituatio-
nen unterstützt werden. Diese Anwendungen sind lernpsychologisch, pädagogisch 
und didaktisch sinnvoll sowie zielgerichtet eingesetzt eine Unterstützung für das Ler-
nen. Ebenso werden Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung 
und -nachbereitung entlastet und ihnen damit nötige Freiräume gegeben, um einer 
heterogenen Schülerschaft durch eine stärker personalisierte und individualisierte 
Lernunterstützung zu begegnen. Sie können neue Aufgabenformate ermöglichen, um 
Schülerinnen und Schüler kognitiv vielfältig zu aktivieren und ihnen motivierende Auf-
gaben zu geben, die zur Kooperation anregen. Weiterhin können KI-Anwendungen 
Lehrkräfte bei der Planung und Durchführung eines stärker individualisierten Unter-
richts unterstützen, z. B. durch regelmäßige Feedbacks und Lernstandsdiagnosen. Die 
Lehrkräfte behalten weiter die zentrale Rolle bei der Gestaltung der Lernumgebung 
und der Begleitung der Lernenden.  

Außerdem kann durch die Nutzung von KI eine an den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler orientierte Unterrichtsentwicklung beschleunigt werden, um alle Lernen-
den entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse passgenau zu för-
dern (z. B. durch Angebot verschiedener Lernwege, Vorlesefunktion, Text-zu-Sprache- 
oder Sprache-zu-Text-Anwendungen, automatisierte Übersetzung etc.). Darüber hin-
aus bietet KI vielfältige Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen (z. B. automatische Bildbeschreibungen, Umwandlung von Texten in leichte Spra-
che). Mit Blick auf die Lehrkräfte sollen in der weiteren Entwicklung auch die Chancen 
und Möglichkeiten KI-gestützter Anwendungen betont werden, um das didaktisch-pä-
dagogische Handlungsrepertoire zu erweitern. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 legen nahe, sich stärker auf Basiskompetenzen 
zu fokussieren. Die Länder sind sich einig, dass diese Fokussierung nicht im Wider-
spruch zu digitalen Zukunftskompetenzen steht. Sie gehen ebenso davon aus, dass 
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adaptive und KI-unterstützte Lernmaterialien einen positiven Effekt auf den Erwerb von 
Basiskompetenzen haben können. In einem didaktisierten Kontext erscheint den Län-
dern ein weitgehender Verzicht auf KI-Sprachmodelle in der Grundschule und in den 
ersten Jahren der Sekundarstufe I, wie ihn die SWK empfiehlt, daher erörterungsbe-
dürftig. 

Für bestimmte Bildungskontexte existieren bereits KI-basierte Anwendungen wie In-
telligente Tutorielle Systeme oder adaptive Lernumgebungen. Für den breiten Einsatz 
in schulischen Bildungsprozessen befinden sich derartige Systeme jedoch erst in der 
Entwicklung (z. B. im länderübergreifenden Vorhaben AIS). Diese Anwendungen ver-
arbeiten Lernenden- und Leistungsdaten, um ein individualisiertes Lernen und damit 
einen höheren Lernerfolg zu ermöglichen. Aktuell halten Large Language Models 
(LLM) und weitere generative KI-Anwendungen, die nicht für den Bildungsbereich ent-
wickelt wurden, hier aber einen erheblichen Einfluss auf Lehr-Lernprozesse haben 
können, rasant Einzug. Ihr didaktisches Potenzial ist daher zunächst eingehender zu 
bestimmen. In ersten Ansätzen werden diese Anwendungen vor allem als potenzielle 
individuelle digitale Lerntutoren in den Fokus gerückt. Aktuell ist nicht vorhersehbar, 
welche Technologien sich mittel- oder langfristig etablieren werden. Es ist auch denk-
bar, dass künftige Systeme die Vorteile verschiedener Ansätze integrieren und verbin-
den. Für die Zukunft ist ersichtlich, dass im Bildungskontext zusätzlich speziell für den 
schulischen Einsatz trainierte generative KI-Anwendungen benötigt werden. 

Zur Qualitätssicherung unterrichtlich nutzbarer KI-Anwendungen wird eine übergeord-
nete Begutachtung auch unter Einbindung von Primarstufenexpertise sowie sonder-
pädagogischer Expertise empfohlen. Ein zielführender Einsatz der Anwendungen 
muss evidenzbasiert, altersangemessen, wissenschaftsgeleitet und anknüpfend an 
den individuellen Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler erfolgen. 
Intelligente Tutorielle Systeme sowie adaptive Lernumgebungen wurden in der Ver-
gangenheit bereits wissenschaftlich untersucht, die Erkenntnisse gilt es in den Über-
legungen der Länder zu berücksichtigen und auszubauen. Bei generativen KI-Anwen-
dungen ist die Forschungslage hinsichtlich der Lernwirksamkeit noch unzureichend, 
erste wissenschaftliche Untersuchungen finden derzeit statt. 

KI verändert im Rahmen der digitalen Transformation die Arbeits- und Geschäftspro-
zesse in nahezu allen Bereichen. Somit müssen auch die Unterrichtsinhalte bzw. Lern-
situationen an den berufsbildenden Schulen angepasst werden. 

 

Die Länder halten daher als Empfehlung fest: 

- Dringend erforderlich wäre, 
o die bisherige Studienlage zu Intelligenten Tutoriellen Systemen und 

adaptiven Lernumgebungen zu systematisieren und die wichtigsten Er-
kenntnisse für die DigiKom zusammenzufassen sowie Folgerungen für 
das Lernen und Lehren abzuleiten, 

o in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzverbund lernen:digital aktuelle 
Forschungsvorhaben zum Einsatz generativer KI-Anwendungen im Un-
terricht zu katalogisieren sowie der DigiKom Ergebnisse zum pädagogi-
schen Potenzial von KI in regelmäßigen Abständen zu präsentieren. 

Es sollten mit der SWK und wissenschaftlichen Einrichtungen diesbezüglich Ge-
spräche geführt werden. 
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- Im Bereich „Generative KI-Anwendungen in Bildungsprozessen“ befindet sich 

die Forschung noch in einem Entwicklungsstadium. Hierbei bedarf es einer en-
gen Zusammenarbeit von Wissenschaft und schulischer Praxis im Sinne einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit, um die Integration von Forschungsergeb-
nissen und die Weiterentwicklung pädagogischer und didaktischer Ansätze im 
Sinne eines effektiven und zielgerichteten Einsatzes von KI im Bildungsbereich 
zu gewährleisten. Forschungsvorhaben in diesem Bereich sind zu unterstützen. 
 

- Für das „Lernen über KI“ ist neben einer grundlegenden informatischen Bildung 
– insbesondere über KI sowie über ihre Wirkungsweisen – auch die Klärung 
ihrer ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei Lehrkräften, Schüle-
rinnen und Schülern sowie in der Bildungsadministration selbst erforderlich. 
Hinsichtlich der Demokratiebildung und der Gefährdung demokratischer Struk-
turen durch KI-generierte und -verbreitete Falsch- und Desinformation gewinnt 
die Medienbildung und -erziehung in allen Lernbereichen an Bedeutung. Im 
Kontext gesellschaftlicher Teilhabe ist die Förderung von kritisch-reflexiven 
Kompetenzen besonders zu berücksichtigen.  
Die Länder werden bei künftigen Anpassungen ihrer Bildungspläne und curri-
cularen Vorgaben aller Fächer und Schulstufen in allen Schularten informati-
sche Kompetenzen sowie Kompetenzen für die Bildung in der digitalen Welt 
auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch KI integrieren.  

 
- Für das „Lernen mit KI“ richten die Länder in einem ersten Schritt den Fokus 

auf die Basiskompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie den 
Fremdsprachen. Um diese zu diagnostizieren und passgenau zu fördern, wer-
den auch die Möglichkeiten der Digitalität genutzt. Entsprechende Forschungs-
vorhaben werden befürwortet. Explizit sollen trotz dieser Schwerpunktsetzung 
mittelfristig didaktisch zielführende Nutzungsmöglichkeiten von KI auch in allen 
übrigen Fächern weiter ausgearbeitet werden. Dabei sollten auch Überset-
zungshilfen zur Unterstützung der Integration (Sprachausgabe durch KI) be-
trachtet werden.  

 
- Für den Bildungsbereich geeignete KI-Anwendungen sollen auch in einem Ko-

Kreationsprozess zwischen Schulpraxis, Bildungswissenschaft und Technolo-
gieanbietern z. B. im Rahmen von Pilotprojekten entwickelt werden. Diese Zu-
sammenarbeit soll durch nötige Freiräume für Schulen ermöglicht und idealer-
weise durch Förderungen flankiert werden.   
 

- Die Schulaufsicht soll den Einsatz generativer KI-Anwendungen kritisch-kon-
struktiv und mit gebotener Offenheit im Sinne einer positiven Fehlerkultur be-
gleiten.  

 
- Die Länder prüfen, inwieweit neben eduCheck digital ein Verfahren etabliert 

werden kann, das die unterrichtlich nutzbaren KI-Anwendungen nach ihrer di-
daktischen Qualität einordnet. 
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Themenbereich 2: Veränderung der Prüfungskultur durch KI 

In der ergänzenden Empfehlung „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ der KMK 
vom Dezember 2021 sehen die Länder es als prioritäre Aufgabe an, eine an einer 
Kultur der Digitalität ausgerichtete Prüfungskultur zu implementieren. Nach erfolgrei-
cher Erprobung sind die Länderverordnungen zu Leistungsnachweisen und schuli-
schen sowie zentral gestellten Abschlussprüfungen entsprechend anzupassen. Mit 
dem Einzug von KI-Anwendungen in schulische Bildungsprozesse wird die Forderung 
nach einer zeitgemäßen Aufgaben- und Prüfungskultur bestätigt und um Leistungs-
überprüfungsformate erweitert, die die Kompetenzen zur Durchdringung und Gestal-
tung einer digitalisierten Alltags- und Berufswelt fokussieren. Unter Einbeziehung der 
sogenannten Zukunftskompetenzen (4K - Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, 
Kritisches Denken) müssen veränderte Prüfungsformate zusätzlich KI-bezogene Kom-
petenzen im Sinne einer gelingenden Koaktivität von Mensch und KI berücksichtigen.  

Auch hinsichtlich der Korrektur von Leistungsnachweisen mithilfe von KI-Anwendun-
gen müssen die Potenziale und Grenzen betrachtet werden. Leistungsbewertung ist 
und bleibt eine pädagogische und hoheitliche Aufgabe, die als Verwaltungsakt im 
schulischen Kontext ausschließlich von Lehrkräften erfüllt werden kann. Das Profiling-
verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung nach Art. 22 Abs. 1 DSGVO gebietet 
es, dass immer eine menschliche Letztentscheidung gewährleistet sein muss, sofern 
die Datenverarbeitung für die Betroffenen rechtliche Wirkungen entfaltet oder aber in 
ähnlicher Weise beeinträchtigt. 

KI-Anwendungen können den Lehrkräften aber durchaus Unterstützungspotenziale im 
Korrektur- und Bewertungsprozess bieten (Vorkorrektur, Korrekturassistenz und an-
schließende adaptive Lernunterstützung). So bieten sich verbesserte Möglichkeiten 
einer formativen Diagnostik und darauf aufbauenden unmittelbaren, personalisierten 
und elaborierten Feedbacks. Chancen ergeben sich außerdem in Bezug auf mögliche 
Qualitätsverbesserung und erhöhte Sprachsensibilität von schriftlichen Prüfungsauf-
gaben.  

Herausforderungen im Einsatz von KI-Anwendungen als Korrekturassistenz liegen u. 
a. in Datenschutz und Datensicherheit, fehlender Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der Entscheidungsfindung sowie der Gefahr von Diskriminierung durch Bias. Um 
die Potenziale des Zusammenspiels zwischen Mensch und KI-Anwendungen im Rah-
men des Korrekturprozesses rechtlich und ethisch einwandfrei zu realisieren, bedarf 
es länderseits entsprechender Regelungen über einen Einsatz als Entscheidungsun-
terstützungssystem. Die abschließende Leistungsbewertung bleibt den Prüfenden vor-
behalten.  

 

Die Länder halten daher als Empfehlung fest: 

- In der Öffentlichkeit wurde bisweilen die niedrigschwellige Zugänglichkeit zu ge-
nerativen KI-Anwendungen bzw. deren Auswirkungen auf die etablierten Leis-
tungsüberprüfungsformate kontrovers diskutiert. Dieser Diskussion soll auf 
fachlicher Ebene begegnet werden. Die Länder sind sich darin einig, dass ein 
allgemeines Verbot von KI zur Bearbeitung von in häuslicher Arbeit anzuferti-
genden Produkten – unter Berücksichtigung der Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler – weder zielführend und wünschenswert, noch durchhaltbar ist. 
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Daher sind Lehrkräfte zu befähigen, sich der veränderten Funktion und Rah-
menbedingungen bewusst zu sein. Daraus ergeben sich notwendige Abspra-
chen zur Verwendung und Kennzeichnung KI-generierter Produkte. 
 

- Die Länder überprüfen ihre bestehenden Leistungsüberprüfungsformate da-
raufhin, inwieweit sie die Kombination verschiedener fachlicher und überfachli-
cher Kompetenzbereiche sowie die 4K bereits abdecken, und entwickeln diese 
dahingehend weiter.  
 

- Bei der Entwicklung neuer Prüfungsformate sind zusätzlich sowohl hilfsmittel-
unterstützte, längerfristig vorbereitete, kollaborative sowie dialogische als auch 
solche Leistungen aufzunehmen, die im Rahmen einer Präsentation erbracht 
werden. Sofern bei der Erstellung eines Produkts KI genutzt wird, sollen bei der 
Leistungsmessung im Rahmen einer Präsentation und insbesondere in der Ver-
teidigung zusätzlich die versierte Koaktivität und die Fähigkeit, die Ergebnisse 
zu reflektieren, berücksichtigt werden. In der Weiterentwicklung wird fachdidak-
tische Expertise genutzt. 
 

- Prüfungsformate, die juristisch nicht einwandfrei die in der Aufgabe geforderte 
eigenständige Leistung gewährleisten, werden abgeschafft oder grundlegend 
weiterentwickelt. Bei der Überarbeitung sind die Bereiche Prozessbewertung 
und Mehrdimensionalität (schriftlich, mündlich, praktisch, digital) stärker als bis-
her in den Blick zu nehmen – sowohl in der didaktischen Ausgestaltung als auch 
in der prüfungsrechtlichen Grundlegung. So gilt es im Sinne des formativen As-
sessments die Bewertung weg von der Produkt- hin zur Prozessorientierung zu 
lenken, wobei der Reflexion durch die Lernenden eine entscheidende Rolle zu-
gesprochen wird. 
 

- Die Länder sind sich ferner darin einig, dass nicht alle Prüfungsformate gleich-
ermaßen alle Kompetenzbereiche adressieren müssen. Konkret bedeutet dies, 
dass ein hinsichtlich der Kompetenzerwartungen breit aufgestellter Katalog zeit-
gemäßer Prüfungsformate Anwendung finden soll, der insgesamt den in den 
curricularen Vorgaben ausgewiesenen Kompetenzen entspricht. Dies umfasst 
explizit auch bewährte Formate, die der didaktischen Überprüfung standhalten.  

 
- Der Überarbeitungsprozess bestehender Leistungsüberprüfungsformate wird 

von den Ländern zeitnah umgesetzt. Alle künftigen Novellierungen der gesetz-
lichen und curricularen Vorgaben der Länder tragen auch dieser Perspektive 
Rechnung. 
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Themenbereich 3: Professionalisierung von Lehrkräften  

Bereits die Empfehlungen der KMK „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ (2021) 
beschreiben eine Progression der Kompetenzentwicklung in der Lehrkräfteprofessio-
nalisierung, um unter anderem den Umgang mit KI als Beispiel zukunftsweisender 
Kompetenzen zu stärken. Die Weiterentwicklung der Kompetenzrahmen berücksich-
tigt deshalb neben anwendungsbezogenen und informatischen Kompetenzen stets 
auch medienpädagogische, medienethische sowie medienkritische Gesichtspunkte. 
Die im Themenbereich 2 „Veränderung der Prüfungskultur durch KI“ beschriebenen 
notwendigen Veränderungen der Leistungsüberprüfungen und Prüfungsformate fin-
den grundsätzlich auch in der Lehrkräfteausbildung Berücksichtigung. 
 
Mit der zunehmenden Integration von KI in den Bildungsbereich ist es zwingend not-
wendig, den Aspekt der Lehrkräfteprofessionalisierung im Umgang mit ihr weiter zu 
stärken. Im Sinne der Empfehlungen der KMK müssen entsprechende Kompetenzen 
systematisch und verbindlich in die Fachwissenschaften, die Fachdidaktiken und die 
Bildungswissenschaften Einzug halten. 
 
Die Länder halten daher als Empfehlung fest: 
 

- Fähigkeiten im Umgang mit KI sind als fester Bestandteil in alle drei Phasen der 
Lehrkräftebildung einzubetten. Dies bezieht informatische Grundlagen, Aspekte 
der Medienbildung sowie pädagogisch-didaktische Einsatzszenarien von KI im 
Fachunterricht mit ein. 
 

- Analog zu den Leistungsüberprüfungs- und Prüfungsformaten für Schülerinnen 
und Schüler werden auch die Formate innerhalb der Lehrkräfteprofessionalisie-
rung überprüft und bei Bedarf angepasst.  
 

- Lehrkräfte müssen zusätzlich zur aktiven Anwendung von KI und deren Integra-
tion in den Unterricht in der Lage sein, deren technische Grundlagen zu verste-
hen und Chancen, Grenzen sowie Risiken adäquat einschätzen zu können. 
Ebenso sollen Lehrkräfte für die rechtlichen Rahmenbedingungen und mögliche 
Risiken sensibilisiert werden, damit sie in der Lage sind, sich offen, kritisch und 
verantwortungsbewusst mit KI-Anwendungen auseinanderzusetzen und deren 
Potenzial auszuschöpfen. Diese Kompetenzen werden als essenziell für die 
zielgerichtete und lernförderliche Integration von KI-Anwendungen in den Un-
terricht angesehen und sollen bei der Überarbeitung der sog. Fachstandards 
der KMK für die Lehrkräftebildung berücksichtigt werden. 
 

- Angesichts der dynamischen Entwicklung von KI und anderer digitaler Bildungs-
technologien sollten die Kompetenzanforderungen an Lehrkräfte bei Bedarf neu 
bewertet werden. Dies erfordert die Entwicklung effektiver Verfahren zur Evalu-
ierung und Weiterentwicklung digitaler und im Speziellen der KI-bezogenen 
Kompetenzen von Lehrkräften. 
 

- Die Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule 
und Weiterbildung haben neben anderen Akteurinnen und Akteuren einen be-
deutsamen Auftrag, für die Entwicklung von Aus-, Fort- und Weiterbildungskon-
zepten, insbesondere für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
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Kompetenzentwicklung, auch im Umgang mit KI, eine besondere Verantwor-
tung zu tragen. Ihr Auftrag sollte perspektivisch dahingehend konkretisiert wer-
den. 
 

- Lehrkräfte zu kontinuierlichem Lernen und zur Anpassung an neue Technolo-
gien zu ermutigen, heißt auch, ihnen die notwendigen Ressourcen und Frei-
räume zur Verfügung zu stellen. Dies umso mehr, als den Erfordernissen des 
digitalen Wandels gerecht zu werden, für Lehrkräfte noch stärker als bisher be-
deutet, sich in diesem Prozess selbst als Lernende zu begreifen, die eigene 
Rolle kontinuierlich zu reflektieren und zu verändern. 
 

Themenbereich 4: Regulierung 

Bereits in der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (2016) wurde betont, dass 
die Digitalisierung und der schulische Gebrauch digitaler Medien und Werkzeuge 
Chance und Herausforderung zugleich bedeuten. Gleichwohl bedarf es in diesem 
Spannungsfeld auch der Beachtung bzw. Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen. 
Insbesondere Fragen des Urheberrechts sowie des Datenschutzes werden in diesem 
Zusammenhang adressiert. Der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung muss sichergestellt werden. Gerade bei den technischen Schnittstellen zwi-
schen Bildungsportalen der Länder und Schulträger sowie Bildungsmedienanbietern, 
bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, muss die Sicherheit von Nut-
zer- und Nutzungsdaten und die Einhaltung des Datenschutzrechts gewährleistet sein.  

In den ergänzenden Empfehlungen der KMK zum „Lehren und Lernen in der digitalen 
Welt“ (2021) wurde bereits empfohlen, Strategien zwischen Forschung, Anbietern von 
digitalen Bildungsmedien und Praxis zu entwickeln, um einerseits eine zielgerichtete 
Anbindung von digitalen Lernumgebungen an die Lernplattformen der Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen und andererseits die Potenziale des Marktes der Bil-
dungsmedien aufzugreifen. Dabei kann die ländergemeinsame Entwicklung von Struk-
turen und Prüfverfahren für digitale Technologien zum Einsatz in der schulischen und 
beruflichen Bildung auf der Grundlage fachdidaktischer, lern- und medienpsychologi-
scher, rechtlicher, informationstechnischer und medienethischer Standards eine hilf-
reiche Rolle spielen. 

Mit dem Einzug von KI-Anwendungen in den Bildungsbereich erweitert sich das oben 
geschilderte Spannungsfeld. Den erhofften Effekten einer das Lernen unterstützenden 
Verwendung von KI in Bildungsprozessen steht die Aufgabe der Bildungsverwaltung 
gegenüber, die Persönlichkeitsrechte von Schülerinnen und Schülern zu wahren. Hier 
gilt es Lösungen zu erarbeiten, die die Potenziale heben, gleichzeitig aber auch die 
Risiken minimieren. Die Regulierungsbemühungen der Länder zielen darauf ab, den 
Schulen größtmögliche Handlungssicherheit durch eine klare und nachvollziehbare 
Rahmensetzung zu geben.  

 

Die Länder halten daher als Empfehlung fest: 

- Die Länder beachten den vorhandenen Rechtsrahmen, bspw. die „Verordnung 
über künstliche Intelligenz“ (KI-Verordnung, EU AI Act) sowie die „Datenschutz-
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Grundverordnung“ (DSGVO). Ergänzend legen sie u. a. die „Ethische[n] Leitli-
nien für Lehrkräfte über die Nutzung von KI und Daten für Lehr- und Lernzwe-
cke“ und die grundlegenden ethischen Maßstäbe, die der Deutsche Ethikrat in 
seiner Stellungnahme „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch 
Künstliche Intelligenz“ formuliert hat, zugrunde. 
 

- Die Länder vereinbaren, relevante und bereits bestehende Prinzipien und Kri-
terien der Regulierung von KI-Anwendungen in den länderübergreifenden Digi-
talPakt-Vorhaben, insbesondere dem VIDIS – „Vermittlungsdienst für das digi-
tale Identitätsmanagement an Schulen“ – und dem Prüfverfahren für digitale 
Bildungsmedien „eduCheck digital“ sowie dem „Adaptiven Intelligenten System“ 
(AIS) einzubeziehen und möglichst einheitliche Standards zu schaffen, die zur 
Prüfung von KI-Anwendungen verwendet werden können. 
 

- Die Länder vereinbaren, Schulen und Schulträgern Hinweise zur rechtskonfor-
men Nutzung von KI-Anwendungen an die Hand zu geben und mittelfristig 
durch eine länderübergreifende Empfehlung zur didaktischen Qualität von un-
terrichtlich nutzbaren KI-Anwendungen zu ergänzen. 
 

- Die Länder benötigen ein innovationsoffenes Regulierungs- und Gestaltungs-
konzept. Die Länder prüfen in diesem Zusammenhang, in welchen bestehen-
den oder ggf. weiterzuentwickelnden Strukturen dies erfolgen kann. Bei der Ent-
wicklung sollen Bildungsadministration, Datenschutzaufsichtsbehörden, For-
schungseinrichtungen, zivilgesellschaftliche Akteure und Bildungsmedienan-
bieter von KI-Anwendungen einbezogen werden. Dies soll zur gemeinsamen 
Verständigung über „ethical by Design“-Prinzipien vertrauenswürdiger KI-An-
wendungen im Bildungsbereich beitragen. 

 

Themenbereich 5: Zugangsfragen zu generativen KI-Anwendungen 
im Kontext von Chancengerechtigkeit 

Die Diskussion um generative KI macht deutlich, dass spezifische Kompetenzen für 
ihre souveräne Nutzung benötigt werden: Der mündige, altersangemessene und ver-
sierte Umgang mit KI wird zu einer neuen Schlüsselkompetenz, nicht zuletzt in Berufs- 
und Arbeitszusammenhängen. Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, deren 
Lebenswelt in hohem Maße auch von (kommerziellen) KI-Anwendungen geprägt ist, 
gilt es nicht nur einzubeziehen, sondern als leitend für schulische Bildungsprozesse 
ernstzunehmen. Alle Lernenden sollen in einer KI-unterstützten Bildungsumgebung 
die Möglichkeit haben, Kompetenzen im Umgang mit KI ausreichend zu entwickeln, 
um als mündige Bürgerinnen und Bürger digital souverän agieren zu können. Die Teil-
habe aller Lernenden muss gewährleistet werden. Für Lehrende bietet KI neue und 
entlastende Möglichkeiten für die Erstellung differenzierter Lernangebote, der indivi-
duellen Förderung und der Ermöglichung personalisierter Lernwege. Der Deutsche 
Ethikrat hat in seiner in Themenbereich 4 genannten Stellungnahme dabei einen an 
grundlegenden ethischen Maßstäben orientierten Umgang mit KI empfohlen. 

Chancengerechtigkeit ist nicht erst durch den Einsatz von KI in schulischen Bildungs-
prozessen ein zentrales Thema. Sofern diese Perspektive nicht von vornherein stark 
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in die Steuerungsprozesse einbezogen wird, ist zu befürchten, dass bereits beste-
hende Ungerechtigkeiten beim Einsatz von KI-Anwendungen im Unterricht weiter ma-
nifestiert werden. Der digitalen Spaltung (digital divide) ist daher auf folgenden Ebenen 
mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen: 

1. Unterschiede im materiellen und physischen Zugang zu digitalen Technolo-
gien (first-level-divide) 
Dies umfasst konkret Zugangsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler zu 
lernförderlichen digitalen Bildungsmedien und KI-Anwendungen, z. B. zu adap-
tiven Lernmanagementsystemen und Intelligenten Tutoriellen Systemen, aber 
auch zu niedrigschwelligen Angeboten und Settings. 
 

2. Unterschiede in der Art der Mediennutzung, -aneignung und -erziehung (se-
cond-level-divide) 
Hier geht es um Einstellungen bzw. Werthaltungen von Schülerinnen und Schü-
lern gegenüber digitalen Bildungsmedien und KI-Anwendungen, wie bspw. ihre 
Nutzungs- und Lernmotivation. So gibt es erhebliche Unterschiede in der Häu-
figkeit bzw. der Dauer der Nutzung sowie in der Vielfältigkeit der Nutzungsmus-
ter. 

 
3. Unterschiede in der Qualität der effektiven Nutzung (third-level-divide)  

Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zur kompetenten und reflektier-
ten Nutzung digitaler Bildungsmedien und KI-Anwendungen sind sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Dies betrifft insbesondere die Kompetenzen, diese ge-
zielt für das eigene Lernen nutzen zu können. 
 

Die Länder halten daher als Empfehlung fest: 

- Der oben beschriebene first-level-divide muss durch geeignete Maßnahmen 
überwunden werden. Die Länder streben daher an, zeitnah eine ländergemein-
same Schnittstellenlösung zum datenschutzkonformen und kostenfreien Zu-
gang zu LLM im schulischen Bereich bereitzustellen. Diese soll sich an beste-
hende Lehr- und Lernumgebungen der Länder anschließen und perspektivisch 
in diese integriert werden. Schulen und Schulträger sollen damit bei der Frage, 
ob eine bestimmte KI-Anwendung datenschutzkonform genutzt werden kann, 
von größeren Prüfaufwänden befreit werden. 
 

- Um den Risiken eines chancenungerechten Bildungssystems in der digitalen 
Welt deutlicher zu begegnen, sollen die verschiedenen Phasen der Lehrkräfte-
bildung verstärkt die Kompetenzen der Lehrkräfte fördern, die einen sensiblen 
Umgang mit second- und third-level-divides ermöglichen. 
 

- Bei der Entwicklung weiterer KI-Anwendungen achten die Länder verstärkt auf 
die digitale Teilhabe aller Lernenden. Die Chancen von KI-Anwendungen im 
Rahmen inklusiver Bildung sollen von den Ländern mit wissenschaftlicher Un-
terstützung realisiert werden. 

 
- Darüber hinaus zielen die Bemühungen der Länder darauf ab, ein hoheitlich 

betreibbares, datenschutzkonformes, für pädagogische Zwecke trainiertes und 
damit didaktisch besonders zielführendes LLM für den schulischen Bildungsbe-
reich bereitzustellen (z. B. beim FWU). 
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